
Öffentliche Bekanntmachung gemäß § 1 Abs. 1 Satz 1 Thüringer 
Verwaltungsverfahrensgesetz (ThürVwVfG) i. V. m. § 41 Abs. 3 und 4 
Verwaltungsverfahrensgesetz (VwVfG) 
 
Tierseuchenbehördliche Allgemeinverfügung  
 
 
Nach Prüfung erlässt das Landratsamt Wartburgkreis, Veterinär- und 
Lebensmittelüberwachungsamt (VLÜA WAK) folgende 
 
 Allgemeinverfügung 
 

1. Es wird für alle Bestände im Wartburgkreis mit gehaltenem Geflügel 
(derzeitig ausgenommen sind Geflügelbestände mit mehr als 400 Tieren) 
die Aufstallungspflicht zur Haltung von Geflügel in geschlossenen 
Ställen oder unter einer Vorrichtung, die aus einer überstehenden, nach 
oben gegen Einträge gesicherten dichten Abdeckung und einer gegen das 
Eindringen von Wildvögel gesicherten Seitenbegrenzung bestehen muss, 
aufgehoben. 
 

2. Die Auflagen von Geflügelausstellungen und Veranstaltungen anderer Art zu 
Schauzwecken gemäß der Allgemeinverfügung vom 06.11.2025 (AZ: A46-
508.119-kny-01.25) sowie die Auflagen Reisegewerbe und die Meldepflicht 
von gehaltenem Geflügel bleiben weiter bestehen. 
 

3. Die Allgemeinverfügung wird an dem auf die öffentliche Bekanntmachung 
folgenden Tag wirksam. 

4. Für diese Allgemeinverfügung werden keine Kosten erhoben. 

 
Begründung: 

 
I. 

 
Oberste Priorität hat der Schutz der Nutzgeflügelbestände vor einem Eintrag und der 
möglichen weiteren Verbreitung von HPAIV Infektionen. Hierzu müssen die 
einschlägig empfohlenen Biosicherheitsmaßnahmen und Überwachungs- bzw. 
Abklärungsuntersuchungen überprüft und unbedingt konsequent eingehalten werden. 
Zur Einhaltung von Grundregeln der Biosicherheit sind Geflügelhalter gesetzlich 
verpflichtet. Das Risiko für Nutzgeflügelbestände im Wartburgkreis ist aktuell geringer 
als Ende letzten Jahres einzustufen, sodass die Fortführung der Stallpflicht für die 
Bestände im Sinne der Verhältnismäßigkeit derzeit nicht mehr angezeigt ist.  
 

Alle Geflügelhalter sind weiterhin aufgerufen, die Biosicherheitsmaßnahmen in ihren 
Beständen einzuhalten. Der Rückzug der Wildvögel aus den Überwinterungsgebieten 
ist nicht abgeschlossen, sodass der Eintrag des Erregers über Wildvögel auch 
weiterhin möglich ist. Infizierte Wildvögel können den Erreger ausscheiden, ohne 
selbst Krankheitssymptome zu zeigen. 
 
 



zu Nr. 2 
 
Außerhalb der Schutz- und Überwachungszonen sind Veranstaltungen mit Geflügel 
und anderen gehaltenen Vögeln nicht grundsätzlich untersagt. Es müssen jedoch die 
angeordneten Auflagen weiter bestehen um dem Risiko der Ausbreitung der 
Geflügelpest zu begegnen. 
 
Die Anordnung der Maßnahmen erfolgt auf Grundlage des Art. 70 Abs. 1 und 2 in 
Verbindung mit Art. 55 Abs. 1 Buchst. c der Verordnung (EU) 2016/429. Nach Art. 70 
Abs. 1 und 2 der Verordnung (EU) 2016/429 ergreift die zuständige Behörde bei 
Verdacht des Auftretens der Geflügelpest bei Wildvögeln die erforderlichen 
Seuchenpräventions- und -bekämpfungsmaßnahmen, um eine Ausbreitung des Virus 
auf gehaltene Vögel und Geflügel zu verhindern. 
 
Bei der Geflügelpest handelt es sich um eine hochansteckende, anzeigepflichtige 
Viruserkrankung beim Geflügel, deren Ausbruch immense wirtschaftliche Folgen für 
alle Geflügelhalter, Schlachtstätten und verarbeitende Industrien haben kann. 
 
Nach Art. 84 der Verordnung (EU) Nr. 2016/429 hat jeder der u.a. Hühner, Enten, 
Gänse, Fasane, Perlhühner, Rebhühner, Tauben, Truthühner, Wachteln oder 
Laufvögel hält („Geflügel i.S. des Art. 4 Nr. 9 und „in Gefangenschaft gehaltene Vögel“ 
i.S. des Art. 4 Nr. 10 der genannten Verordnung), dies der zuständigen Behörde vor 
Beginn der Tätigkeit unter Angabe seines Namens und seiner Anschrift, des 
Betriebsstandortes, der Kategorien und Anzahl der gehaltenen Tiere bezogen auf die 
jeweilige Tierart mitzuteilen. 
 
 
zu Nr. 3 
 
Die öffentliche Bekanntgabe der Allgemeinverfügung erfolgt auf der Grundlage des § 
1 Abs. 1 Satz 1 und 2 ThürVwVfG i. V. m. § 41 Abs. 3 und 4 VwVfG i. V. m. § 2 Abs. 5 
ThürTierGesG. 
 
Nach § 1 Abs. 1 Satz 1 ThürVwVfG i. V. m. § 43 Abs. 1 Satz 1 VwVfG setzt die 
Wirksamkeit eines Verwaltungsakts dessen Bekanntgabe voraus. 
 
Ein Verwaltungsakt darf nach § 1 Abs. 1 Satz 1 ThürVwVfG i. V. m. § 41 Abs. 3 Satz 
1 VwVfG öffentlich bekannt gemacht werden, wenn dies durch Rechtsvorschrift 
zugelassen wird. Eine solche Regelung trifft § 2 Abs. 5 ThürTierGesG. Danach dürfen 
tierseuchenrechtliche Allgemeinverfügungen öffentlich bekannt gemacht werden. 
Dabei ist zu berücksichtigen, dass der Adressatenkreis so groß ist, dass er, bezogen 
auf Zeit und Zweck der Regelung, vernünftigerweise nicht in Form einer 
Einzelbekanntgabe angesprochen werden kann. 
 
Nach § 41 VwVfG Abs. 4 gilt zwei Wochen nach der ortsüblichen Bekanntmachung 
der Verwaltungsakt als bekannt gegeben. In einer Allgemeinverfügung kann ein 
hiervon abweichender Tag, jedoch frühestens der auf die Bekanntmachung folgende 
Tag bestimmt werden. 
 
 
zu Nr. 4 



 
Diese Allgemeinverfügung ist nicht verwaltungskostenpflichtig, da es sich nicht um 
eine individuell zurechenbare öffentliche Leistung im Sinne des § 1 Abs. 7 
ThürVwKostG handelt. 
 
Rechtsbehelfsbelehrung: 
 
Gegen diese Verfügung können Sie innerhalb eines Monats Widerspruch erheben. Der 
Widerspruch ist schriftlich beim Landratsamt Wartburgkreis, Erzberger Allee 14, 36433 
Bad Salzungen oder zur Niederschrift einzulegen. 
 
 
 
gez. Dr. Hädrich                                                                      - Siegel -  
Amtstierarzt 
stellv. Amtsleiter 
 
Rechtsgrundlagen: 
 

- Verordnung (EU) 2016/429 des Europäischen Parlaments und des Rates 
vom 9. März 2016 zu Tierseuchen und zur Änderung und Aufhebung 
einiger Rechtsakte im Bereich der Tiergesundheit („Tiergesundheitsrecht“) 
in der Fassung vom 21.04.2021 

- Delegierte Verordnung (EU) 2020/687 der Kommission vom 17. Dezember 
2019 zur Ergänzung der Verordnung (EU) 2016/429 des Europäischen 
Parlaments und des Rates hinsichtlich Vorschriften für die Prävention und 
Bekämpfung bestimmter gelisteter Seuchen in der Fassung vom 
03.05.2023 

- Durchführungsverordnung (EU) 2018/1882 der Kommission vom 3. 
Dezember 2018 über die Anwendung bestimmter Bestimmungen zur 
Seuchenprävention und -bekämpfung auf Kategorien gelisteter Seuchen 
und zur Erstellung einer Liste von Arten und Artengruppen, die ein 
erhebliches Risiko für die Ausbreitung dieser gelisteten Seuchen 
darstellen, in der Fassung vom 01.02.2024 

- Tiergesundheitsgesetz in der Fassung der Bekanntmachung vom 21. 
November 2018 (BGBl. I S. 1938), das zuletzt durch Artikel 2 des 
Gesetzes vom 21. Dezember 2022 (BGBl. I S. 2852) geändert worden ist 

- Verwaltungsverfahrensgesetz in der Fassung der Bekanntmachung vom 
23. Januar 2003 (BGBl. I S. 102), das zuletzt durch Artikel 2 des Gesetzes 
vom 15. Juli 2024 (BGBl. 2024 I Nr. 236) geändert worden ist 

- Thüringer Ausführungsgesetz zum Tiergesundheitsgesetz (Thüringer 
Tiergesundheitsgesetz - ThürTierGesG-) in der Fassung der 
Bekanntmachung vom 30. März 2010 in der jeweils gültigen Fassung 

- Thüringer Verwaltungsverfahrensgesetz (ThürVwVfG) in der Fassung der 
Bekanntmachung vom 2. Juli 2024 
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